
Bei Genehmigung des Trianel-Vorhabens ist Widerstand nur kurzfristig und auf dem Klageweg mägl

Für Kraftwerksgegner wird es knapp
Von Jutta Wieloch

Lünen. Das Warten auf die
Entscheidung der Bezirksre­
gierung zum Antrag für das
Trianel-Kohlekraftwerk be­
deutet für die Gegner Auf­
schub inmitten großer An­
spannung: Zeit und Geld
sind für den Widerstand ge­
gen die mögliche Genehmi­
gung des Vorhabens nötig ­
und beides ist knapp.

Vier Wochen nach der amtli­
chen Bekanntgabe der Ent­
scheidung - voraussichtlich
Mitte April - läuft nach Aus­
kunft von Jari Wieschmann
von der Pressestelle der Be­

i zirksregierung Arnsberg die
Frist für den Protest ab. Gegen
das Ergebnis angehen kann
/ljeder, der betroffen ist" - die
einzige Möglichkeit ist aller­
dings eine Klage vor dem Ver­
waltungsgericht. Wider­
spruch direkt bei der Bezirks­
regierung einzulegen verhin­
dert seit November das
Bürokratieabbaugesetz (siehe
Kasten).

"Das wird verdammt
knapp", meint Thomas Mat­
thee, Vorsitzender der Bürger­
initiative Kontra Kohle Kraft­
werk. "Aber wir geben alles."
Noch immer sind die Kraft­
werksgegner auf Partnersu­
ehe, um den Weg zum Rich­
tertisch antreten zu können.

"Die Spendenbereitschaft
für eine Klage ist groß ­
aber auch die Summe, die
wir brauchen: Jeder
Betrag über 15 000 Euro,
der zusammenkommt, ist
gut."
Thomas Matthee
Vorsitzender der
Bürgerinitiative Kontra
Kohle Kraftwerk

Die Initiative, seit Februar
eingetragener Verein, hat laut
Matthee selbst keine Klagebe­
fugnis, und betroffene Einzel­
personen - wie er selbst - wol­
len das Klagerisiko nicht ein­
gehen. "Deshalb laufen Ge­
spräche mit Umweltver­
bänden." Der Bund für Um­
welt und Naturschutz
Deutschland (BUND), der im
vergangenen Jahr bereits sei­
ne Bereitschaft zur gemeinsa­
men Klage sign<,llisiert hatte,
komme infrage ..

Eine solche Kooperation ist
für den Verein auch aus ande­
ren Gründen interessant. Die
Finanzierung der Klage berei­
tet den Kraftwerksgegnern

Kopfschmerzen. "Jeder Betrag
über IS 000 Euro ist gut", sagt
Matthee über die Summe, die
durch Spenden zusammen­
kommen soll. Zwar seien be­
reits viele Lüner dem Aufruf
vor sechs Wochen gefolgt ­
"aber uns fehlen größere
Geldbeiträge", so der Vorsit­
zende.

Verein sieht
Wasser- und Baurecht
verletzt

Gleich mehrere hundert
Euro habe etwa die Bürger­
iniative "Stoppt den Land­
schaftsfraß" zur Verfügung
gestellt, und auch aus Lüner
Unternehmen gebe es Unter­
stützung. "Davon brauchen
wir mehr." In der kommen­
den Woche will der Verein die
Spendenkasse stürzen und
seine Chancen genau aus­
rechnen. Auch der Lüner Ar­
beitskreis Umwelt und Hei­
mat berät über die Klage ge­
gen die mögliche Genehmi­
gung des Kraftwerks. "Dazu
gibt es bislang noch keinen
Mitgliederbeschluss" , berich­
tet Matthee, der auch in die­
sem Gremium aktiv ist.

Inhaltliche Ansatzpunkte
für eine Klage vor dem Ver- .
waltungsgericht sieht er

reichlich: Emissionsschutz­
rechtlich sei der viel diskutier­
te Säureausstoß eines solchen
Kohlekraftwerks von Belang,
außerdem sehe er baurechtli­
ehe und wasserrechtliche
Schwächen in dem Trianel­
Antrag sowie formale Mängel
im Verfahren wie die fehlen­
de Bürgerbeteiligung der Wer-

ner. Für angreifbar hält
thee auch das Protokoli
Erörterungstermins zurr
planten Trianel-Kohle1
werk. Bis zur Entschei<
aus Arnsberg sind Mal
und seine Mitstreiter
mit diesen 236 Seiten plu
hang beschäftigt - und m
ren Stellungnahmen daz

HINTERGRUND

Bürokratieabbaugesetz baut Hürden auf
• Klagevor dem Verwal­

tungsgericht statt Wider­
spruch - das schreibt das
von der Landesregierung
erlassene Bürokratieab­
baugesetz 11 vor, mit dem
eine EU-Richtlinie umge­
setzt wurde.

• Damit entfällt die Mög­
lichkeit, Bescheide durch
die erlassende Behörde
überprüfen zu lassen.

• Diese Änderung, die in
Lünen auch schon im Zu­
sammenhang mit dem
Grundsteuerbescheid für
Aufregung gesorgt hat,

trifft viele Lebensberei­
che: Wer mit einer Bauge­
nehmigung oder einem
Gebührenbescheid nicht
einverstanden ist, muss
nach Auskunft der Lan­
despressestelle "gleich ge­
gen die Stadt vor Gericht
ziehen und hat nicht
mehr die Möglichkeit, das
zuständige Amt durch ei­
nen Widerspruch mit ei­
genen Argumenten oder
Vorschlägen umzustim­
men".

• Es gibt Ausnahmeregelun­
gen, etwa für Knöllchen,

Arbeitslosengeld 11 und
Grundsicherung.

• Die Gerichtsgebühren
richten sich laut Landes­
pressestelle nach dem
Streitwert: Bis 300 Euro
ist eine Mindestgebühr
von 75 Euro zu zahlen,
bei einem Streitwert bis
600 Euro sind es schon
105 Euro. Dazu kommen
Rechtsanwaltskosten. Ent­
scheidet das Gericht zu­
gunsten des Bürgers, so
bekommt er die Gebüh­
ren erstattet, sonst muss
er die Kosten tragen.


